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Ehrungen des Landesverbandes 
 

Artikel        Gebühr    

Ehrennadel in Bronze       8,00 € 
 

Ehrennadel in Silber       8,00 € 
 

Ehrennadel in Gold       8,00 € 
 

Ehrennadel in Gold "50"      8,00 € 
 

Ehrennadel in Gold "60"      8,00 € 
 

Damenverdienstorden      15,00 € 
 

Verdienstkreuz inkl. Anstecknadel   20,00 € 
 

Ehrenkreuz inkl. Anstecknadel     0,00 € 
 

alle Ehrungen sind inkl. Urkunden (außer der Ehrennadel in Bronze) 

 

Verleihungskosten 

Fahrtkosten pro Km       0,30 € 
 

Verpackungs- und Portokosten     5,50 € 
 

evtl. entstehende Übernachtungskosten 
 

Alle Gebühren sind nach Erhalt der Rechnung, innerhalb von 4 Wochen, auf das Konto des 

Landesverbandes zu überweisen. Für alle Bestellungen werden Verpackungs- und Portokosten 

berechnet. Lieferung der Ehrungen erfolgt erst nach Zahlungseingang. 

 

Ehrungen von kooperierenden Verbänden 
Die Ehrungen von kooperierenden Verbänden werden über das Präsidium des Landesverbandes 

beantragt. Die jeweilig gültigen Gebühren sind bei der Geschäftsstelle des Landesverbandes 

erhältlich. 

 

Mitgliedsbeiträge des Landesverbandes (letzte Änderung 2015) 

Jahresbeitrag Mitgliedsvereine 80,00 € 

Jahresbeitrag Ehrenmitglieder 0,00 € 

 

Gültigkeit  

Vorliegende Gebührenordnung wurde vom Präsidium des Landesverbandes der 

Spielmanns- und Fanfarenzüge in Baden-Württemberg erarbeitet und in der 

Präsidiumssitzung vom 18.01.2019 beschlossen. Die Mitgliedsbeiträge wurden in der 

Mitgliederversammlung vom 05.04.2014 beschlossen. Diese Gebührenordnung tritt am 

01.01.2019 in Kraft und ersetzt die Gebührenordnung vom 15.06.2014. 

 

 

Für das Präsidium 

 

 

Klaus Günthner 

     Präsident 


